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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Bundesgesetz über die 
Sozialversicherung freiberufl.ich 
selbständig Erwerbstätiger geHndert 
wird (5. Novelle zum FSVG) ; 
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Neben einer Klarsteilung zur 4. Novelle zum FSVG (Art.II, Abs.2) 

soll mit dem vorliegenden Entwurf einer - vermutlich sehr kleinen -

Personengruppe die Möglichkeit einer RUckerstattung von geleisteten 

Beiträgen zur freiwj.lligen Ncitcrversicherllng eingeräumt werden, 

nachdem mit der 4. Novelle bereit~3 jene Personen das Recht auf 

Rückerstat tl1ng von nach dem J?SVG ge J.eis teten Pf lichtversicherungs­

beiträgen erhielten, die die ßcfrciungsmöglichkeit nach § 16 Z.1 FSVG 

(wegen Vollendung des 50. Lebcllsjnhres bei Inkrafttreten der Pflicht-

versicherung für die entsprechenden Gruppen von freiberuflich Er­

werbstätigen) nich·t genul:zt haben. 

Diese im Ent\vl1rf vorgesehene Neurcgelun~r kommt ebenso wie der 

Art. lIder 4. Novelle zum PSVG einem Personenkreis entgegen, 

der offensichtlich im lIinblick auf das Leistungsrecht I \'lie es 

vor der Pensionsreform bes tand I f.r:ei\v:LIJ.ige 13ei träge ( inklusive 

Einkauf von Versicherungszeiten) zur Pensionsversicherung ge­

leistet hat, aber nun angesichts des neuen Leistungsrechts bei 
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der Pensionsversicherung schlechter abschneiden würde. Dieser 

Gruppe von freiberuflich Erwerbstätigen, die mit der vorliegenden 

Novelle ausgeweitet werden soll, wird die Möglichkeit zugestanden, 

die frühere Entscheidung wieder rückgängig zu machen und die 

bereits geleisteten Beiträge zurückzufordern. 

Der österreichische Arbeiterkammertag konnte im Begutachtungsver­

fahren zur 4. Novelle zu dieser Änderung nicht Stellung nehmen, 

da kein entsprechender Vorschlag im Entwurf enthalten war. Der 

österreichische Arbeiterkan~ertag möchte hiemit nachträglich sein 

Befremden darüber zum Ausdruck bringen, daß hier offensichtlich 

ein kleiner Kreis von freiberuflich Erwerbstätigen bevorzugt be­

handelt wird. Anderen Versicherten, die vom FSVG nicht berührt 

werden, steht nämlich die Möglichkeit nicht offen, bei Änderungen 

des Pensionsrechts einmal geleistete Beiträge, wie etwa für die 

freiwillige Weiterversicherung, wieder zurückzufordern. 

Angesichts der mit der 4. Novelle zum FSVG geschaffenen vollen­

deten Tatsachen und wegen des bloß formalen Ausschlusses einer 

kleinen Personengruppe von der Begünstigung des Art. II der letzten 

Novelle erhebt der österreichische Arbeiterkammertag jedoch keinen 

Einwand gegen den vorliegenden Entwurf. 

Abschließend wird mitgeteilt, daß im Sinne der Entschließung des 

Nationalrates anläßlich der Verabschiedung des Geschäftsordnungs­

gesetzes, BGBl.Nr.178/1961, 25 Abdrucke dieser Stellungnahme dem 

Präsidium des Nationalrates zugeleitet werden. 

Der Präsident: Der Ka 
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